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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Frau Oesterle-Schwerin und der Fraktion 
DIE GRÜNEN 
— Drucksache 11/4272 — 

Erhöhungen des örtlichen Mietniveaus und Auswirkungen auf die Einstufung 
in die Mietniveaustufen des Wohngeldgesetzes 

Der Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
hat mit Schreiben vom 4. April 1989 die Kleine Anfrage namens 
der Bundesregierung wie folgt beantwortet: 

1. In welchen Orten aus der Anlage zur Wohngeldverordnung hat sich 
um wieviel Prozent das Mietniveau mittlerweile so erhöht, daß sie in 
eine höhere Mietniveaustufe eingruppiert werden müßten? 

2. Wann wird die Bundesregierung die notwendige Anpassung vor-
nehmen? 

Maßgebend für die Zuordnung einer Gemeinde zu einer Mieten

-

stufe ist die prozentuale Abweichung der örtlichen Mieten der 
Wohngeldempfänger vom Bundesdurchschnitt. Nach § 8 Abs. 3 
Satz 2 Wohngeldgesetz ist die Zugehörigkeit zu einer Mietenstufe 
jeweils zugleich mit der allgemeinen Anpassung der Höchstbe-
träge für Miete und Belastung neu festzulegen, wobei die Ergeb-
nisse der letztverfügbaren Wohngeld-Statistik zugrunde zu legen 
sind. Für die laufende Legislaturperiode ist eine solche Anpas-
sung des Wohngeldes nicht vorgesehen. 

Eine verbindliche Aussage darüber, welche Gemeinden bei einer 
zukünftigen Wohngeldanpassung einer höheren Mietenstufe zu-
zuordnen wären, ist deshalb zur Zeit nicht möglich. Durch eine 
namentliche Bezeichnung von Kommunen, die nach dem gegen-
wärtigen Stand einer höheren Mietenstufe zuzuordnen wären, 
würden Erwartungen geweckt, denen später unter Umständen 
nicht entsprochen werden kann. 




